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POLIT ISCHE WERBUNG

POLITISCHE WERBUNG NACH DEM MSTV

▪ Politische Werbung 

im Rundfunk und 

in rundfunkähnlichen Telemedien

ist verboten, § 8 Abs. 9 MStV. 

▪ Ausnahme: § 68 Abs. 2 MStV bei Wahlen 
zum Bundestag oder Europäischen 
Parlament.

▪ Einfache Telemedien: Kein Verbot!

N A C H  M E D I E N S T A A T S V E R T R A G  ( M S T V )
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POLIT ISCHE WERBUNG

POLITISCHE WERBUNG NACH DER TTPW -VO

▪ Transparenz- und Kennzeichnungspflichten 

▪ Vorgaben hinsichtlich Targeting- und 
Anzeigenschaltungsverfahren

N A C H  T T P W - V O
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DEFINIT ION POLIT ISCHER WERBUNG

„Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck […] „politische Werbung“ 

- die Ausarbeitung, Platzierung, Förderung, Veröffentlichung, Zustellung oder Verbreitung einer Botschaft mithilfe eines beliebigen Mittels, 
die in der Regel gegen Entgelt oder im Rahmen interner Tätigkeiten oder als Teil einer politischen Werbekampagne erfolgt,

a)  durch oder für einen politischen Akteur oder in seinem Namen, es sei denn, sie ist rein privater oder rein kommerzieller Natur; oder 
b) die geeignet und darauf ausgerichtet ist, das Ergebnis einer Wahl oder eines Referendums, ein Abstimmungsverhalten oder einen   

Rechtsetzungs- oder Regulierungsprozess […] zu beeinflussen;

und die Folgendes nicht einschließt:

i) Mitteilungen aus amtlichen Quellen […], die sich ausschließlich auf die Organisation und die Modalitäten der Teilnahme an Wahlen 
oder Referenden […] beziehen;

ii) öffentliche Kommunikation, mit der die Öffentlichkeit durch, für oder im Namen einer Behörde […] offiziell informiert werden soll, 
sofern sie nicht geeignet und darauf ausgerichtet ist, das Ergebnis einer Wahl oder eines Referendums, das Abstimmungsverhalten 
oder einen Rechtsetzungs- oder Regulierungsprozess zu beeinflussen; sowie

iii) die Vorstellung von Kandidaten in bestimmten öffentlichen Räumen oder in den Medien, die gesetzlich ausdrücklich vorgesehen ist 
und unentgeltlich unter Wahrung der Gleichbehandlung der Kandidaten erfolgt.“

N A C H  A R T.  3  N R .  2  T T P W - V O
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• Sicherstellung durch Herausgeber politischer 
WerbungKennzeichnung

Erklärung, dass es 
sich um eine 

politische Anzeige 
handelt
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entsprechend Art. 12 
VO

Ggfs. Einrichtung, die 
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KENNZEICHNUNGSPFLICHTEN
N A C H  A R T.  1 1  A B S .  1 ,  A B S .  2  T T P W - V O
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ART UND WEISE  DER KENNZEICHNUNG DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG 
(EU) 2025/1410 DER 

KOMMISSION 
vom 9. Juli 2025 

über das Format, das Muster und 
die technischen Spezifikationen

der Kennzeichnungen und 
Transparenzbekanntmachungen
politischer Anzeigen gemäß den 

Artikeln 11 und 12 der 
Verordnung (EU) 2024/900 des 

Europäischen Parlaments und des 
Rates

Kennzeichnung  muss in 
der politischen Anzeige 

enthalten sein

Muss dem von der 
politischen Anzeige 

verwendeten Medium 
Rechnung tragen

Leichte Erkennbarkeit 
der politischen Anzeige 

als solche

Sichtbar auch bei 
Weiterverbreitung

N A C H  A R T.  1 1  A B S .  3  T T P W - V O

/ Guidance

Leitlinien zur
Unterstützung der 
Durchführung der 
Verordnung (EU) 

2024/900 über die 
Transparenz und das 
Targeting politischer

Werbung
(C/2025/5514)
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ART UND WEISE  DER KENNZEICHNUNG
N A C H  A R T.  1 1  A B S .  3  T T P W - V O
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N A C H  A R T.  1 2  T T P W - V O

TRANSPARENZBEKANNTMACHUNGEN

Leichte und 
unmittelbare 
Abrufbarkeit 

Dauerhaft abrufbar und 
aktuell gehalten

Dem Medium 
entsprechend

barrierefrei
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• Sicherstellung durch Herausgeber politischer 
Werbung
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N A C H  A R T.  1 2  T T P W - V O

TRANSPARENZBEKANNTMACHUNGEN
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG 

(EU) 2025/1410 DER 
KOMMISSION 

vom 9. Juli 2025 

über das Format, das Muster und 
die technischen Spezifikationen

der Kennzeichnungen und 
Transparenzbekanntmachungen
politischer Anzeigen gemäß den 

Artikeln 11 und 12 der 
Verordnung (EU) 2024/900 des 

Europäischen Parlaments und des 
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N A C H  A R T.  1 2  T T P W - V O

TRANSPARENZBEKANNTMACHUNGEN
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VORGEHEN DER LANDESMEDIENANSTALTEN

BußgeldverfahrenVerwaltungsverfahren



Medienanstalt Berlin-Brandenburg

Annika Berg

berg@mabb.de 

VIELEN DANK.

Landesanstalt für Medien NRW
Julia Mischke
Julia.mischke@medienanstalt-nrw.de 
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